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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. GKG: neuer Vortrag zur Beschwer im NZB-Verfahren 

Beschluss vom 22.05.2025, Az: V ZR 186/24  

2. VO (EG) 864/2007: Vorlage zur Frage des Inverkehrbringens 
Beschluss vom 08.04.2025, Az: VI ZR 43/22  

3. BGB: Erlöschen des Vertragsstrafeanspruchs bei Rücktritt 
Urteil vom 22.05.2025, Az: VII ZR 129/24  

4. EnWG: Informationspflichten für Lade-App 
Urteil vom 13.05.2025, Az: EnZR 24/24  

5. GWB: Schadenersatz für Leasingnehmer bei LKW-Kartell 
Urteil vom 08.04.2025, Az: KZR 71/23  

6. AEUV: Vorlage zur Frage des Rückgriffs auf Leitungsorgane 
Beschluss vom 11.02.2025, Az: KZR 74/23  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. GKG: neuer Vortrag zur Beschwer im NZB-Verfahren 

Beschluss vom 22.05.2025, Az: V ZR 186/24 
Macht die klagende Partei in einem Beschlussklageverfahren Angaben zu ihrem Inte-
resse an der Entscheidung, das nach § 49 GKG ein Element der Streitwertfestsetzung 
ist, und widerspricht sie der entsprechenden Streitwertfestsetzung in den Tatsachenin-
stanzen nicht, ist es ihr verwehrt, sich im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren auf ein 
höheres, die erforderliche Rechtsmittelbeschwer erreichendes Interesse zu berufen. 
 

  

2. VO (EG) 864/2007: Vorlage zur Frage des Inverkehrbringens 
Beschluss vom 08.04.2025, Az: VI ZR 43/22 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung der Verordnung 
(EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über 
das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ("Rom II") fol-
gende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 
1. Ist der Begriff "Inverkehrbringen" im Sinne des Art. 5 Abs. 1 VO (EG) 864/2007 
dahingehend zu verstehen, dass ein Produkt auch dann in dem Staat in Verkehr ge-
bracht wird, in dem der Endabnehmer es von einem Händler erwirbt, wenn der Her-
steller, der in einem anderen Staat seinen Sitz hat, das Produkt zuvor an seinem Sitz an 
einen Spediteur übergeben hat, der das Produkt unmittelbar an den Sitz des Endabneh-
mers geliefert hat, oder erfolgt das Inverkehrbringen dann auch im Verhältnis zum 
Endabnehmer in dem Staat, in dem der Hersteller seinen Sitz hat? 
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2. Ist der Begriff "Inverkehrbringen" im Sinne des Art. 5 Abs. 1 VO (EG) 864/2007 
dahingehend auszulegen, dass ein Inverkehrbringen nicht nur durch den Hersteller 
selbst, sondern auch durch einen Dritten, wie etwa einen Händler, der es vom Herstel-
ler erworben hat, erfolgen kann? 
 
3. Falls die Frage Ziffer 2 zu bejahen ist: Steht es einem "Inverkehrbringen" des konk-
ret schadhaften/schädigenden Produktes im Staat des Endkunden in diesem Fall entge-
gen, wenn der Endkunde vom Händler das Produkt als Komponente einer umfangrei-
cheren technischen Gesamtanlage, die der Händler beim Erwerber installiert, erwirbt 
oder least? 
 
4. Welches nationale Recht ist anzuwenden, wenn keine der Anknüpfungsvarianten 
des Art. 5 Abs. 1 VO (EG) 864/2007 greift? 
 
5. Ist bei der Beurteilung der Frage, ob ein Produkt in einem bestimmten Staat im 
Sinne des Art. 5 Abs. 1 VO (EG) 864/2007 in Verkehr gebracht worden ist, auf das 
konkrete schadhafte/schädigende Produkt abzustellen, oder ist es ausreichend, wenn 
jedenfalls ein identisches Produkt oder ein gleichartiges Produkt in dem bestimmten 
Staat in Verkehr gebracht worden ist? 
  
 

  

3. BGB: Erlöschen des Vertragsstrafeanspruchs bei Rücktritt 
Urteil vom 22.05.2025, Az: VII ZR 129/24 
Tritt ein Besteller aufgrund eines ihm in einem Bauträgervertrag vertraglich einge-
räumten Rücktrittsrechts wegen nicht termingerechter Fertigstellung eines abnahme-
reifen Bauwerks von dem Vertrag zurück, erlischt hierdurch nicht der Anspruch auf 
Zahlung einer vereinbarten und bereits verwirkten Vertragsstrafe wegen des Verzugs 
des Unternehmers mit der Fertigstellung, sofern die Parteien nichts Abweichendes ver-
einbart haben. 
 

  

4. EnWG: Informationspflichten für Lade-App 
Urteil vom 13.05.2025, Az: EnZR 24/24 
Die in § 41 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 , Abs. 5 EnWG enthaltenen (Informations-)Pflichten 
gelten nicht für den Anbieter einer App, der gegen einen monatlichen Grundpreis 
Dienstleistungen erbringt, die in der Anzeige verfügbarer Ladestationen zum Aufladen 
von Elektromobilen, deren Freischaltung und der monatlichen Abrechnung des bezo-
genen Stroms bestehen. 
 

  

5. GWB: Schadenersatz für Leasingnehmer bei LKW-Kartell 
Urteil vom 08.04.2025, Az: KZR 71/23 
Der Erfahrungssatz, dass die im Rahmen eines Kartells erzielten Preise im Schnitt über 
denjenigen liegen, die sich ohne die wettbewerbsbeschränkende Absprache gebildet 
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hätten, findet beim LKW-Kartell zugunsten eines Leasingnehmers Anwendung, der ei-
nen Kraftfahrzeug-Leasingvertrag mit Kilometerabrechnung unter Vereinbarung eines 
Ausgleichs für gefahrene Mehrkilometer und eines leasingtypischen Minderwertaus-
gleichs mit Amortisationsfunktion geschlossen hat (Fortführung von BGH, Urteile 
vom 5. Dezember 2023 - KZR 46/21 ,WuW 2024, 108- LKW-Kartell III; vom 1. Ok-
tober 2024 - KZR 60/23 ,WuW 2024, 665- LKW-Kartell V). 
 

  

6. AEUV: Vorlage zur Frage des Rückgriffs auf Leitungsorgane 
Beschluss vom 11.02.2025, Az: KZR 74/23 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 101 AEUV 
folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: 
Steht Art. 101 AEUV einer Regelung im nationalen Recht entgegen, nach der eine ju-
ristische Person, gegen die eine nationale Wettbewerbsbehörde ein Bußgeld wegen ei-
nes durch ihr Leitungsorgan begangenen Verstoßes gegen Art. 101 AEUV verhängt 
hat, den ihr dadurch entstandenen Schaden von dem Leitungsorgan ersetzt verlangen 
kann? 
  

 

 


